Allgemeine Bewerbungsbedingungen und
Ausschreibungsbestimmungen
Vergabe-Nr. 2025-SE FM-VgV-041

1. Verfahrensgrundlage

Diese Ausschreibung erfolgt nach VgV (Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge), GWB (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen) und unter Berücksichtigung der Anforderungen des Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz vom 30. April 2020.

Von der Teilnahme am Wettbewerb sind alle Bieter ausgeschlossen, die nachweislich
 
· schwerwiegende Straftaten im Geschäftsverkehr begangen haben (z. B. Betrug, Untreue, Urkundenfälschung),
· Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete, die bei der Vergabe oder Ausführung von Aufträgen mitwirken, Vorteile angeboten, versprochen oder gewährt haben (Bestechung oder Vorteilsgewährung),
· sich an wettbewerbsbeschränkenden Maßnahmen im Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz) beteiligt haben (Preisabsprachen).


2. Prüfung der Unterlagen; Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen (Rügepflicht) 

Der Bieter wird gebeten, die Vergabeunterlagen bei Erhalt auf Vollständigkeit zu prüfen. Sollten die Unterlagen nicht vollständig sein, sind die fehlenden Seiten unverzüglich bei der ausschreibenden Stelle anzufordern.

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Unklarheiten, die die Preisermittlung beeinflussen, so hat der Bieter, soweit nötig, sich mit der Vergabestelle in Verbindung zu setzen. Wichtige Aufklärungen über die geforderten Leistungen oder die Grundlagen der Preisermittlung und sonstige Informationen, die für alle Teilnehmer wichtig sind, werden allen Bewerbern unverzüglich mitgeteilt.

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Bieters Verstöße gegen Vergabevorschriften, so hat er unverzüglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe schriftlich oder per Fax darauf hinzuweisen. 


3. Vergütung

Für die Erstellung des Angebotes wird keine Vergütung gewährt.


4. Verwendung/Veröffentlichung

Die Ausschreibungsunterlagen dürfen nur zur Erstellung eines Angebotes verwendet werden; jede Veröffentlichung (auch auszugsweise) oder Weitergabe an Dritte ist ohne ausdrückliche Genehmigung der ausschreibenden Stelle nicht statthaft.


5. Verschwiegenheit

Der Bieter hat - auch nach der Beendigung der Angebotsphase - über die ihm bei seiner Tätigkeit bekannt gewordenen dienstlichen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren. 

Er hat hierzu alle an der Erstellung des Angebotes beschäftigten Mitarbeiter zu verpflichten.


6. Inhalt der Angebote

Die Angebote müssen die Preise sowie alle geforderten Angaben und Erklärungen enthalten. Soweit aus Sicht des Bieters Erläuterungen zur Beurteilung des Angebots erforderlich erscheinen, kann der Bieter diese auf besonderer Anlage seinem Angebot beifügen.
6.1   Nachweise zur Angebotswertung

Neben den in der Bekanntmachung der Ausschreibung genannten Nachweisen werden für die Angebotsauswertung die in den Nummern 6.2 bis 6.4 genannten Nachweise/Erklärungen benötigt. Sie sind bei Abgabe des Angebots in deutscher Sprache bzw. in deutscher beglaubigter Übersetzung vorzulegen. Für die Angaben sind ausschließlich die beiliegenden Vordrucke zu verwenden.


6.2	Mit dem Angebot abzugebende vollständig ausgefüllte Unterlagen 

· Angebotsblatt / Angebotsblätter (Wirt 213)
· Erklärung Ausschlussgründe (Wirt 124 EU)
· Ggf. Einheitliche Europäische Eigenerklärung (Formular EEE)
· UVL Nr. oder ähnlicher Präqualifizierungsnachweis, Nr. des Handelsregistereintrages
· Erklärung gem. Frauenförderverordnung (Wirt 2141)
· Fragebogen Qualitätsmanagement
· Vordruck Angaben zum Unternehmen
· Vordruck Referenzen (mind. 3 max. 6 vergleichbare Referenzgeber/Vertragspartner)
· Preisblatt Sicherheit inkl. Stundenverrechnungssätzen
(Bei den SVS sind auch die zusätzlichen Angaben für die Plausibilitätsprüfung auszufüllen!) 


6.3 Bieterbezogene Nachweise

· Erklärung zur Haftpflichtversicherung
· Falls keine Präqualifikation (z. B. ULV) vorliegt, sind die in der Bekanntmachung aufgeführten 
Nachweise/Unterlagen einzureichen.
· Gewerbeerlaubnis nach §34a GewO



6.4	Weitere auszufüllende Unterlagen

     Im Falle einer (auch beabsichtigten) Beauftragung eines Nachunternehmens oder einer Bieter-
     gemeinschaft:

· Unteraufträge/Eignungsleihe (Wirt 235)
· Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen (Wirt 236)
· Erklärung der Bieter-/Bewerbergemeinschaft (Wirt 238)


7. Zusicherung des Bieters

Der Bieter sichert mit seinem Angebot zu, dass die Leistung den z. Zt. gültigen gesetzlichen Verordnungen, Richtlinien und Normen entspricht und alle ihm nach den gültigen Unfallverhütungsvorschriften obliegenden Maßnahmen unter voller eigener Verantwortung zu veranlassen und auszuführen.

Mit der Abgabe des Angebotes versichert der Bewerber zugleich,

· dass er die Vergabeunterlagen und die darin enthaltenen Vertragsbestandteile anerkennt.
· dass keine wettbewerbsbeschränkenden Absprachen im Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, insbesondere Verabredungen oder Empfehlungen über die Abgabe bzw. Nichtabgabe von Angeboten und die zu fordernden Preise erfolgt sind.

Des Weiteren bestätigt der Bieter gesondert schriftlich den ausschließlichen Einsatz von sozialversicherungspflichtigen Arbeitskräften.

Der Bieter sichert zudem zu, unverzüglich über eine festgestellte Insolvenz bzw. Zahlungsunfähigkeit zu informieren.
8.   Angebot, Berichtigung zum Angebot, Nebenangebote, Änderungsvorschläge
	
Die Angebotsabgabe hat „elektronisch in Textform“ zu erfolgen. Für das Angebot darf nur der von der ausschreibenden Stelle eingestellte Vordruck Wirt 213 verwendet werden. Aus dem Angebot muss der Name des Unternehmens zweifelsfrei hervorgehen. Der Bieter ist verpflichtet, alle in den Vergabeunterlagen verlangten Erklärungen abzugeben und alle sonstigen verlangten Angaben zu machen. Unvollständige Angebote können von der Wertung ausgeschlossen werden.

Das Angebot ist in dem beigefügten Preisblatt zu erstellen; sämtliche Preise werden auf zwei Nachkommastellen) gerundet. Der Bruttogesamtpreis, d. h. der Nettoangebotspreis zuzüglich der geltenden Mehrwertsteuer (Gesamtangebot) wird automatisch berechnet. 

Hinweis: 
Für die Kalkulation der Preise ist mindestens der zum Zeitpunkt der Vergabeveröffentlichung der im Land Berlin gültige Tariflohn (15,55 €, zzgl.  Zulagen und Zuschlägen), sowie die in 2026 geltenden Arbeitgeberanteile an den Sozialversicherungsabgaben anzuwenden.
Die Tariferhöhung zum 01.01.2027 wird im Rahmen der Vertragsausübung berücksichtigt.

Änderungen des Bieters an seinen Eintragungen müssen zweifelsfrei sein.

Berichtigungen und Änderungen zum Angebot sind nur bis zum Ablauf der Angebotsfrist zulässig. Sie sind in derselben Form wie das Angebot zu übermitteln.

Änderungen und Zusätze in den Vergabeunterlagen sind nicht statthaft und führen zum Ausschluss. 
! Nebenangebote sind für diese Ausschreibung nicht zugelassen!

Auf die sorgfältige und gewissenhafte Prüfung vor der Angebotsabgabe wird hingewiesen. Fehlerhafte Berechnungen, Kalkulationsirrtümer oder sonstige Unrichtigkeiten gehen ausschließlich zu Lasten des Bieters.


9.  Arbeits- und Bietergemeinschaften

Bei Angeboten von Arbeitsgemeinschaften oder Bietergemeinschaften, die sich im Auftragsfall zu Arbeitsgemeinschaften zusammenschließen wollen, sind im Angebot die Mitglieder der Gemeinschaft und die federführende Firma zu benennen.

Mit dem Angebot ist eine von allen Gemeinschaftsmitgliedern rechtsverbindlich unterschriebene Erklärung abzugeben, dass die federführende Firma als bevollmächtigter Vertreter die im Verzeichnis aufgeführten Gemeinschaftsmitglieder gegenüber dem Auftraggeber vertritt und insbesondere berechtigt ist, mit Wirkung für jedes Mitglied ohne Einschränkungen Zahlungen anzunehmen, sowie dass jedes Gemeinschaftsmitglied für die vertragsgemäße Ausführung der Leistung als Gesamtschuldner haftet.


10.   Zuschlagskriterien / Zuschlagsbeschränkung

Das wirtschaftlichste Angebot erhält den Zuschlag.

Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen erhalten im Rahmen der geltenden vergaberechtlichen Bestimmungen bei den Regelungen der §§ 7 - 9, 11 - 14 Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz entsprechend den Zuschlag.

11.  Angebotsöffnung

Die Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich.

12.  Nicht berücksichtigte Angebote

Erfolgt bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist kein Zuschlag, so ist das Angebot nicht berücksichtigt worden. 
Die Informationspflicht des Auftraggebers gem. GWB bleibt hiervon unberührt.


13.  Weitere Hinweise 

Objektbesichtigung:

Von Seiten des Auftraggebers wird die dringende Empfehlung (keine Verpflichtung) ausgesprochen, sich die Objekte vorher anzusehen. 
Die Objekte sind zum Teil frei zugänglich. Auf Wunsch der Bieter können Ortsbesichtigungen der Objekte „BDG Neheimer Straße“, „BDG Nimrodstraße“, „Museum Reinickendorf“ und „Werkhof“ vereinbart werden. Die Bieter werden gebeten, sich rechtzeitig per E-Mail zur Objektbesichtigung anzumelden. Fehler in der Kalkulation wegen fehlender Ortkenntnisse gehen zu Lasten des Bieters!

Stundenverrechnungssätze:

Kann die Auskömmlichkeit eines SVS nicht plausibel nachgewiesen werden, wird das Angebot von der weiteren Wertung ausgeschlossen.
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